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1. Zusammenfassung 

Im Zuge ihres Nachhaltigkeitskonzepts haben die Bayerischen Staatsforsten Ziele für den 

Naturschutz im Wald festgelegt. Die Naturschutzkonzeption enthält detaillierte Aussagen zum 

Natur- und Artenschutz in den Staatswäldern des Freistaats Bayern und wurde als 10-Punkte-

Programm veröffentlicht.  

Im vorliegenden regionalen Naturschutzkonzept handelt es sich um eine Fortschreibung des 

2010 für den Forstbetrieb Waldsassen erstellten und 2019 aktualisierten Konzepts. Darin 

werden betriebsspezifische Besonderheiten des Naturschutzes herausgearbeitet und 

gleichzeitig soll aufgezeigt werden, dass der Naturschutz kein völlig eigenständiges Arbeitsfeld 

ist. Vielmehr haben sich eine Vielzahl von Naturschutzmaßnahmen zu integralen 

Bestandteilen der naturnahen Waldbewirtschaftung entwickelt. 

Der Forstbetrieb Waldsassen liegt mit einer Fläche von knapp 23.000 ha in den 

Wuchsbezirken 10.1 Mitterteicher Basaltgebiet, 10.2/1 Waldsassener Schiefergebiet, 

10.2/2 Wiesauer Senke, 10.3 Vorderer Oberpfälzer Wald, 10.4 Innerer Oberpfälzer Wald 

sowie den Wuchsbezirken 8.3 Fichtelgebirge, 8.4 Brand Neusorger Becken und 8.5Steinwald.  

Die Waldgeschichte hat im Laufe der Jahrhunderte zu einem großflächigen 

Bestockungswandel hin zu Nadelholz dominierten Waldbeständen geführt. Diese Entwicklung 

konnte in den letzten 30 Jahren nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt werden. 

Die Basis für nahezu alle forstbetrieblichen Arbeiten sind die Grundsätze der naturnahen 

Waldbewirtschaftung. Sie ermöglicht in sehr vielen Fällen ein Miteinander von Forstwirtschaft 

und Naturschutz. 

Neben den standörtlichen Besonderheiten werden durch einen integrierten Schutzansatz mit 

dem Erhalt von alten Waldbeständen sowie mit einem Biotopbaum- und Totholzkonzept die 

Ansprüche des Artenschutzes sowie die Sicherung der Artenvielfalt zielführend abgedeckt. 

Darüber hinaus sind besonders wertvolle Flächen komplett oder weitestgehend aus der 

forstlichen Nutzung genommen.  

Waldbestände auf Sonderstandorten (Feucht-, Trockengebiete) wurden erfasst und erfahren 

eine besonders angepasste Waldbehandlung. Offenlandflächen werden weiterhin ihrem 

Schutzzweck entsprechend gepflegt und entgegen der natürlichen Sukzession von Wald 

freigehalten. 



  

6 Naturschutzkonzept Forstbetrieb Waldsassen 

Für die Zukunft wird der Waldumbau und die waldbauliche Entwicklung hin zu naturnahen, 

klimastabilen Mischwäldern eine besondere Herausforderung für den Forstbetrieb sein.  

Über 1.300 ha der Staatswaldfläche liegen in der Kulisse von Natura 2000-Schutzgebieten 

und 365 ha liegen in Naturschutzgebieten. Auf nennenswerten Flächen haben somit 

naturschutzfachliche Ziele eine ganz besondere Bedeutung. 

Bei den laufenden und zukünftigen Managementplanungen zu den Natura 2000-Gebieten und 

deren Umsetzung wird mit der Forst- und Naturschutzverwaltung konstruktiv 

zusammengearbeitet. Soweit Ergebnisse aus den Kartierungen zu Lebensraumtypen und 

Arten vorliegen, werden diese bereits in der Forsteinrichtung berücksichtigt. 

Im Herzen des Forstbetriebs Waldsassen liegt die Tirschenreuther Teichpfanne, ein ca. 

3.000 Teiche umfassendes Seengebiet. Diese Teich- und Flusslandschaft ist aus 

naturschutzfachlicher Sicht sehr wertig und daher besonders erhaltenswert. Die Entwicklung 

und der Erhalt ist mit aktiven Pflegemaßnahmen verbunden. Daher hat die Bundesrepublik 

Deutschland dieses Areal mit einer Größe von ca. 3.200 ha (davon ca. 1.600 ha Kerngebiet) 

als Bundesnaturschutz-GroÇprojekt ĂWaldnaabaueñ gefördert. Es liegen ca. 1.500 ha 

Staatswaldflächen im Verantwortungsbereich des Forstbetriebes Waldsassen in der 

Flächenkulisse des Projekts. 

Als herausragendes Thema im Artenschutz hat sich in der jüngeren Vergangenheit die 

Ausbreitung von Fisch- und Seeadler entwickelt. Neben der Bereitstellung von Nisthilfen und 

konsequentem Schutz des Horstumfeldes hat der Forstbetrieb auch innovative 

Monitoringmethoden mit automatischen Kameras vorangetrieben. 

Das insgesamt sehr anspruchsvolle Naturschutzkonzept des Forstbetriebs Waldsassen wird 

hinsichtlich seiner Schutzziele konsequent verfolgt: Planungen und Maßnahmenumsetzung 

erfolgen in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden, mit denen vertrauensvoll und 

konstruktiv zusammengearbeitet wird. 

Zu den regionalen Gruppen der Naturschutzverbände, dem amtlichen Naturschutz, der 

Forstverwaltung und der Wissenschaft bestehen sehr gute Verbindungen. Die 

projektbezogene Zusammenarbeit soll hier auch in Zukunft fortgesetzt werden. 

Auf Revierebene wurden Naturschutzmaßnahmen für die nächsten Jahre erarbeitet, die in 

Zusammenarbeit und enger Abstimmung mit Partnern und beteiligten Behörden umgesetzt 

werden sollen.  
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2. Allgemeines zum Forstbetrieb Waldsassen 

2.1 Kurzcharakteristik von Naturraum und Geschichte 

Naturraum 

Der Forstbetrieb Waldsassen erstreckt sich über zwei Wuchsgebiete mit sechs 

Wuchsbezirken. Daher gibt es in den Wäldern eine Vielzahl von naturschutzfachlichen und 

regionalen Besonderheiten. Trotz der Verteilung auf viele Wuchsbezirke ist der Forstbetrieb 

relativ kompakt aufgestellt. Die Ausdehnung reicht von der tschechischen Landesgrenze im 

Osten bis an den Fuß des Fichtelgebirges im Westen und von Schirnding im Norden bis nach 

Windischeschenbach im Süden.  

Die Höhenlage dieser Waldungen erstreckt sich von 470 bis 946 m ü. NN auf der Platte im 

Steinwald (Oberpfalzturm). 

 

Abbildung 2: Übersichtskarte mit Reviereinteilung, Wuchsbezirken und den natürlichen Waldgesellschaften am 
Forstbetrieb Waldsassen 
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Abbildung 3: Winter am Bärnauer Grenzlandturm (Bild: Grüner) 

Der kühl-subkontinentale Charakter bescherte der Region bislang meist lange strenge Winter 

mit kalten und trockenen Ostwinden. Je nach Wuchsbezirk liegen die 

Jahresdurchschnittstemperaturen derzeit zwischen 6,8oC und 8,2oC und die 

Jahresniederschläge zwischen 760 und 1.100 mm.  

Geologisch ist der Großteil der Forstbetriebsfläche geprägt durch das ostbayerische 

Grundgebirge zwischen Saxothuringikum und Moldanubikum. Eine Vielzahl von 

Ausgangsgesteinen ist für die verschiedenen Bodenbildungen verantwortlich: Granite, Gneise, 

Glimmerschiefer, Phyllit, Tonschiefer und Basalt sowie tertiäre Sande mit Kaolinbändern. Alles 

in allem handelt es sich um ein meist saures Ausgangsgestein mit relativ geringem 

Nährstoffangebot (außer im Basaltgebiet). 

Die Ergebnisse aus der forstlichen Standorterkundung zeigen für den Staatswald folgendes 

Bild: 

¶ Knapp 2/3 der Standorte sind für die Waldbewirtschaftung als unproblematisch zu 

bezeichnen. 

¶ Knapp 10 % der Standorte sind als feucht oder nass kartiert. Eine forstliche Nutzung 

ist auf diesen Flächen nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. 
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Geschichte 

Die Besiedlungsgeschichte der nördlichen Oberpfalz sowie des angrenzenden Oberfrankens 

wird ständig weiter erforscht und fortgeschrieben. So haben Funde aus der Mittel- und 

Jungsteinzeit (vor ca. 6.000 Jahren) belegt, dass dieses Gebiet schon damals als Durchzugs- 

und Siedlungsgebiet genutzt wurde. Eine erste urkundliche Erwähnung liegt für den 

Kemnather Raum aus dem Jahr 1008 vor. Die Region um Waldsassen kam im Jahr 1133 

durch die Klostergründung mit urkundlichen Aufzeichnungen dazu.  

Die Siedlungs- und Rodungstätigkeit ging in der Folgezeit fast ausschließlich vom Kloster 

Waldsassen aus. Die Grenzlage zwischen Bayern und Böhmen bescherte dieser Region im 

14. und 15. Jahrhundert häufige Wechsel in der Zugehörigkeit zu Böhmen oder Bayern. Um 

das Jahr 1560 kam es schließlich zur gänzlichen Schließung des Klosters Waldsassen und 

zur Vertreibung der verbliebenen Mönche, die an ihrem Glauben festhielten. Hussitenkriege 

und Bauernaufstände haben das Stiftland nachhaltig geschädigt. Erst Mitte des 

17. Jahrhunderts gelangte der Klosterbesitz wieder in bayerische Oberhoheit und führte zur 

Rückgabe des Klosterbesitzes an den Zisterzienserorden. 

 

Abbildung 4: Kloster Waldsassen (Bild: ARCHIV FORSTBETRIEB WALDSASSEN) 
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Die Menschen im Stiftland waren über Jahrhunderte davon abhängig, was ihnen das Kloster 

zum Lebensunterhalt sowie zum Betreiben von Haus- und Feldwirtschaft zugestand (z. B. 

Rechtholz). 

Im 13. und 14. Jahrhundert erreichten die Eisenerzverhüttung sowie die Begründung von 

Hammerwerken in der Oberpfalz ihre Blütezeit. Die Folgen für den Wald waren gravierend. 

Zur Weiterverarbeitung der Erze sowie zur Glasherstellung wurden erhebliche Mengen Holz, 

Holzkohle, Pottasche und selbstverständlich auch Bauholz benötigt. Zur damaligen Zeit 

erfolgte die Nutzung in den Wäldern ohne gesetzliche Reglementierung bzw. hoheitliche 

Vorgaben, was zu einer starken Übernutzung der Ressource Holz führte. Dabei wurde weit 

mehr Holz (i. d. R. im Kahlschlagverfahren im Alter 50 bis 60 Jahre) genutzt als nachwuchs. 

Der Zustand der Wälder verschlechterte sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Damit ging auch 

eine deutliche Verarmung der Arten im Wald einher, auch bei den Baumarten. Wo vorher 

gemischte Wälder aus Kiefer, Fichte, Tanne, Buche, Eiche und Linde vorhanden waren, 

befanden sich nun weitestgehend reine Kiefern- bzw. Fichtenwälder, die sich zunächst 

überwiegend natürlich verjüngten und bis zur heutigen Zeit auch ihre Nadelholzdominanz nicht 

mehr verloren haben.  

Mit der Stallviehhaltung ab dem 18. Jahrhundert wurde eine intensive Streunutzung in den 

Wäldern des Stiftlandes praktiziert. Dies führte zu weitreichenden Degradierungen der 

Waldböden und der Waldverjüngung. Nachdem diese Streunutzungen bis nach dem 

2. Weltkrieg anhielten, ist es nicht verwunderlich, dass bis zum heutigen Tag eine Reihe von 

Standorten im Stiftland immer noch unter den Folgen der damaligen Streunutzung leiden. 

 

2.2 Natürliche Waldgesellschaften 

(nach WALENTOWSKI et. al. (2004): ĂHandbuch der nat¿rlichen Waldgesellschaften Bayernsñ, 1. Aufl.) 

In den Hügellagen des Oberpfälzer Waldes dominiert natürlicherweise die Buche, in Berglagen 

der Bergmischwald. In den Bergmischwäldern bestimmt v. a. die Klimatönung (Luv- und 

Leelagen) die Konkurrenzkraft der Buche. Typisch ist dort ein Dreiklang aus Buche-Tanne-

Fichte (AUGUSTIN 1991). Ähnlich wie bei den angrenzenden Wuchsgebieten 

Frankenwald/Fichtelgebirge/Steinwald und Oberpfälzer Becken- und Hügelland ist die 

Nadelbaumkomponente nutzungsbedingt stark überrepräsentiert. Im Vergleich zu 

Fichtelgebirge und Bayerischen Wald fallen deutlich geringere Niederschlagsmengen und es 

fehlt die hochmontane Höhenstufe.  

Die natürliche Waldzusammensetzung besteht vorwiegend aus Hainsimsen-Buchenwäldern. 

Auf weniger frischen Standorten sind diese von Natur aus mit einem höheren Nadelholz- und 
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Eichenanteil ausgestattet. Der submontanen Höhenform ist v. a. die Tanne beigemischt. Die 

montane Hºhenform im ĂInneren Oberpfªlzer Waldñ entspricht dem Bergmischwaldtyp mit 

Tanne und Fichte. 

 

Abbildung 5: Bergmischwald in der Nähe von Altmugl (Bild: Grüner) 

Im Wuchsbezirk ĂVorderer Oberpfªlzer Waldñ und in der Wiesauer Senke sind vermehrt 

Flächen mit Pseudovergleyung kalter Verebnungen und Mulden vorhanden. Auf diesen 

Standorten findet man verbreitet Preiselbeer-Fichten-Tannen-Kiefernwälder (Vaccinio vitis-

idaeae-Abietetum) mit der hercynischen Höhenkiefer. Ganzjährig nasse Böden sind in dieser 

Region von Natur aus mit Fichten-Schwarzerlen-Sumpfwäldern (Circaeo alpinae-Alnetum 

glutinosae) bestockt. Moorwaldgesellschaften (Spirken- oder Fichtenmoorwald) kommen in 

einem geringen Umfang vor.  

Im Brand-Neusorger Becken und im Steinwald dominiert der Bergland-Hainsimsen-

Buchenwald (Luzulo luzuloidis-Fagetum, montane bis hochmontane Höhenform) mit einer 

erhöhten Nadelbaumkomponente. Auf skelettreichen Böden mit sauerer Humusauflage sind 

Silikat-Blockwälder mit Fichte, Vogelbeere und Birken (Betula pubescens-Sorbus aucuparia) 

verbreitet. 
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Eine Besonderheit stellen die nährstoffreichen Basaltstandorte des Mitterteicher 

Basaltgebietes dar. Hier bildet ein edellaubholzreicher Waldgersten-Buchenwald (Hordelymo 

europaei-Fagetum) mit Tanne die natürliche Bestockung. Block- und Hangschuttwälder 

werden in wärmebegünstigten, submontanen Lagen vom Spitzahorn-Sommerlindenwald 

(Aceri-Tilietum platyphylli), in den kühleren bis montanen Lagen vom Eschen-Bergahorn-

Block- und Hangschuttwald (Fraxino excelsioris-Aceretum pseudoplatani) von Natur aus 

bestockt. 

Die Waldflächen des Forstbetriebs Waldsassen haben derzeit noch einen hohen 

Nadelbaumanteil (ca. 85 %). Diese Nadelwälder insbesondere aus Fichte (ca. 51%) und Kiefer 

(ca. 27%) prägen auch das Landschaftsbild. Von Natur aus wären sowohl der Tannenanteil 

(aktuell 0,4 %) als auch der Laubbaumanteil (ca. 15%) deutlich höher. 

Um das langfristige Ziel klimatoleranter Mischwälder zu erreichen, wird die Umsetzung des 

4-Baum-Konzepts ï abgesehen von Sonderstandorten ï flächendeckend angestrebt: 

Je Waldbestand werden mindestens vier (Wirtschafts-)Baumarten in angemessenen Anteilen 

(mind. 5 %) erhalten oder eingebracht, wovon mindestens drei Baumarten klimatolerant sein 

müssen, d. h. Auswirkungen des Klimawandels voraussichtlich besser ertragen und somit 

wichtige Waldfunktionen aufrechterhalten. 

Die aktive Einbringung verschiedener geeigneter Baumarten nimmt eine Schlüsselrolle ein, 

um den Klimawald der Zukunft zu gestalten. Dabei ist das vorrangige Ziel, die biologische 

Vielfalt zu erhalten oder zu erreichen. Hierzu sollen seltene heimische Baumarten besonders 

gefördert und alternative Herkünfte heimischer Baumarten sowie nichtheimische Baumarten 

in angemessenem Umfang beigemischt werden. 

Auf dem Weg zu klimastabilen und leistungsfähigen Mischbeständen strebt der Forstbetrieb 

für die kommenden 50 Jahren an, die Laubholzanteile (mit Tanne) von derzeit 16 % auf ca. 

30 % anzuheben. Die Fichte wird dann statt derzeit mit 51 % nur mehr mit ca. 40 % beteiligt 

sein. Im Zuge des Klimawandels wird die Kiefer ebenso eine bedeutsame Rolle spielen wie 

die Baumarten Tanne, Lärche und Douglasie.  
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3. Naturschutzfachlicher Teil 

3.1 Einteilung der Wälder nach ihrer naturschutzfachlichen 
Bedeutung 

Beim Forsteinrichtungsbegang 2018 wurden am Forstbetrieb Waldsassen neben den 

gesetzlich geschützten Biotopen auch naturnahe oder seltene Waldbestände nach dem 

Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten ausgewiesen. Diese Bestände sollen zur 

Sicherung der Biodiversität beitragen und wichtige Biotopschutzfunktionen übernehmen.  

Unter Berücksichtigung der Altersgrenzen aus dem allgemeinen Naturschutzkonzept der 

BaySF gelten im Forstbetrieb Waldsassen je nach Höhenlage und Standort die nachfolgend 

beschriebenen Waldbestände als naturnah. 

Tabelle 1: Altersgrenzen und Ziele in Klasse-Waldbeständen 

 

Laubwald-Bestände  

Auf normal wasserversorgten Standorten werden Waldbestªnde mit Ó 70 % Laubholzanteil 

(von Baumarten aus den natürlichen Waldgesellschaften) als naturnah eingestuft und je nach 

Alter den Klassen 1 bis 3 zugeordnet. 

 
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 

Alte, 
naturnahe 
Waldbestände 

Naturwald- 
reservate 

Seltene 
Waldbestände 

Ältere, 
naturnahe 
Waldbestände 

Jüngere, 
naturnahe 
Waldbestände 

Führende 
Buchenbestände 

Ó 180 Jahre - - 
140 - 179 
Jahre 

100 - 139 
Jahre 

Bergmischwald Ó 180 Jahre - - 
140 - 179 
Jahre 

100 - 139 
Jahre 

Wintergrün-
Kiefern-Wälder 

Ó 180 Jahre - - 
140 - 179 
Jahre 

100 - 139 
Jahre 

Führende 
Eichenbestände 

Ó 300 Jahre - - 
140 - 299 
Jahre 

100 - 139 
Jahre 

Führendes ELbh 
auf 
Sonderstandorten 

Ó 140 Jahre - - 
100 - 139 
Jahre 

80 - 99 Jahre  

SErl-Es-Sumpf-
/Bachauenwälder 

Ó 140 Jahre - - 
100 - 139 
Jahre 

80 - 99 Jahre 

Bruchwälder Ó 110 Jahre - - 80 - 109 Jahre 60 - 79 Jahre 

Moorwälder Ó 180 Jahre - - 
140 - 179 
Jahre 

100 - 139 
Jahre 

Maßnahmen und 
Ziele 

Hiebsruhe 

Totholzziel ggf. 
40 m3/ha, 
10 
Biotopbäume/ha 

Totholzziel ggf. 
20 m3/ha, 
10 
Biotopbäume/ha 
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Je nach geologischem Ausgangsmaterial bilden verschiedene Buchenwald-Gesellschaften 

(Luzulo-, Galio odorati - Fagetum) die potenziell natürliche Vegetation (pNV). 

In führenden Eichenbeständen (Eichenanteil > 70 %) wird aus Gründen des Waldschutzes 

(Gefahr durch Eichenprachtkäfer) kein quantifiziertes Totholzziel angegeben. 

Auf Sonderstandorten bilden weiterhin Erlenbruch-, Sumpf- oder Bachauewälder sowie 

Edellaubbaumwälder die natürliche Vegetation. Für die Wälder auf den nassen 

Sonderstandorten werden bzgl. der Zuordnung zu den naturschutzfachlichen Klassen 

abweichende Altersgrenzen festgesetzt (siehe nachfolgende Tabelle). 

Wintergrün-Kiefern-Wald 

Auf sehr speziellen, nährstoffarmen Serpentinitstandorten kommen natürlicherweise 

kleinflächig Wintergrün-Kiefern-Wälder (Pyrolo-Pinetum) vor. Um die Wintergrün-Kiefern-

Wälder möglichst lange zu erhalten, wird ein Nährstoffentzug durch Vollbaumnutzung 

angestrebt. Die Bestände der Klasse 2 und 3 werden daher ohne quantifiziertes Totholzziel 

verschlüsselt. Außerdem werden keine Laubbaumarten oder Fichte eingebracht. Es handelt 

sich um gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatschG. 

Moorwald 

Auf den stark vernässten Moorstandorten werden i.d.R. alle Bestockungen mit führendem 

Laubholz oder Waldkiefer sowie Spirke oder Fichte als naturnah eingestuft und je nach Alter 

den naturschutzfachlichen Klassen 1 bis 3 zugeordnet. Es gelten die allgemeinen 

Altersgrenzen des Naturschutzkonzepts der BaySF. Aus Waldschutzgründen wird kein 

quantifiziertes Totholzziel vorgegeben. 

Diese Wälder haben als § 30-Biotope einen gesetzlichen Schutzstatus.  

Bergmischwald  

Auf normal wasserversorgten Standorten in den Hügel- und Berglagen des Steinwaldes 

(WB 8.5), des Waldsassener Schiefergebietes (WB 10.2/1) sowie des Inneren Oberpfälzer 

Waldes (WB 10.4) werden Mischbestände aus Fichte, Tanne und Buche als naturnaher 

Bergmischwald eingestuft und je nach Alter den Klassen 1 bis 3 zugeordnet. Es gelten die 

allgemeinen Altersgrenzen des Naturschutzkonzepts der BaySF. 

Ein naturnaher Bergmischwald muss einen Anteil von Buche und Tanne von mindestens 30 % 

aufweisen, wobei jede Baumart jeweils mindestens 5 % Anteil am Bestand haben muss.  
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Aufgrund der stärker von Buche und Tanne geprägten natürlichen Waldgesellschaft sind 20 % 

Anteil von Buche und Tanne, wie sie laut Forsteinrichtungsrichtlinie für die Definition eines 

naturnahen Bergmischwaldes ausreichen würden, zu wenig. Hinsichtlich der 

Waldschutzsituation ergäben sich bei einer Totholzanreicherung sonst zu große Risiken. Bei 

30 % Buchen/Tannen-Anteil könnte hier die Totholzanreicherung vorzugsweise mit Tanne, 

Buche oder ggf. anderen Mischbaumarten erfolgen. 

In der ĂBergmischwaldkategorieñ sind die nat¿rlichen Waldgesellschaften des Bergland-

Hainsimsen-Buchenwaldes und des Bergland-Waldmeister-Buchenwaldes der montanen 

Stufe (jeweils höhere Fichten- und Tannen-Anteile) zusammengefasst.  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den Altersgrenzen und Zielen in den 

einzelnen naturschutzfachlichen Klassen: 

Die Erhebung der Flächenkulissen zu den naturschutzfachlichen Waldklassen im Forstbetrieb 

Waldsassen zeigt die nachfolgende Tabelle 2. Die Waldbestände der Klassen 1 bis 3 (inkl. < 

100-jährige Bestände) nehmen danach rd. 11 % der Holzbodenfläche des Forstbetriebs ein. 

Teilflächen dieser Bestände sind gleichzeitig auch gesetzlich geschützte Biotope nach 

§ 30 BNatSchG. 

Tabelle 2: Flächenbilanz der naturschutzfachlichen Klassen im Forstbetrieb Waldsassen 

 

  

Klasse Beschreibung
Fläche

ha

Anteil an der 

Holzbodenfläche

(%)

1 Alte naturnahe Waldbestände 47 0,2

Seltene Waldbestände 93 0,4

Naturwaldreservate 113 0,5

2 Ältere naturnahe Waldbestände 89 0,4

3 Jüngere naturnahe Waldbestände (> 100j.) 92 0,4

Jüngere naturnahe Waldbestände (< 100j.) 1.979 9,1

4 Übrige Waldbestände 19.436 89,0

Summe Holzbodenfläche 21.849 100
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3.1.1 Alte naturnahe und seltene Waldbestände (Klasse 1) 

In dieser Kategorie sind alle alten naturnahen Waldbestände, seltene Waldbestände und die 

Naturwaldreservate zusammengefasst. Reste alter Waldbestände und einzelne Altbäume sind 

die entscheidenden Bindeglieder zwischen dem einstigen Urwald und dem heutigen 

Wirtschaftswald.  

Im Forstbetrieb Waldsassen gibt es nur wenige alte und seltene Waldbestände. Diese 

besonderen ĂSchatzkªstchenñ werden von den Beschªftigten des Forstbetriebs in besonderer 

Weise gehütet und gepflegt. Die genannten Bestände sind meist über 180 Jahre alt und stellen 

nicht nur sehr ansprechende Waldbilder dar, sondern dienen auch als Genreservoir für eine 

zukünftige Waldgeneration. 

Als naturschutzfachlich besonders wertvolle Waldbestände der Klasse 1 wurden am 

Forstbetrieb 253 ha eingestuft. Davon sind 113 ha Naturwaldreservate, 93 ha entfallen auf 

seltene Waldbestände und 47 ha auf alte Waldbestände. Die bereits aus der vorherigen 

Forsteinrichtung (2009) vorhandenen Waldbestände der Klasse 1 wurden nahezu 

flächengleich übernommen, auch wenn sie nach aktuellen Kriterien nicht immer als Klasse 1-

Wälder kartiert worden wären. Dies trifft auf die Kategorie der seltenen Waldbestände zu, wo 

teilweise auch weniger naturnahe Bestände bei der letzten Forstbetriebsplanung ausgewählt 

wurden (Fichten-Kiefern-Bestände).  

Ziele und Maßnahmen 

Ziel ist die Erhaltung der vorhandenen Klasse 1-Waldbestände. Die Bestände wurden in 

Hiebsruhe gestellt. Es unterbleiben forstliche Maßnahmen. So finden z. B. keine aktiven 

Verjüngungsmaßnahmen oder auch keine Entnahme von Stämmen zur Dimensionierung von 

Zukunftsbäumen etc. statt. Sie sollen sich damit weitgehend natürlich entwickeln und ihre 

Funktion zur Sicherung der Biodiversität möglichst optimal entfalten. Ggf. notwendige 

Maßnahmen aus Verkehrssicherungsgründen oder akuten Waldschutzproblemen müssen 

jedoch auch in Klasse 1-Waldbeständen weiterhin durchgeführt werden. 
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Abbildung 6: Einer der wenigen alten, naturnahen Waldbestände (Klasse 1) am Forstbetrieb (Bild: Zippert) 

 

3.1.2 Ältere naturnahe Waldbestände (Klasse 2) 

Hierbei handelt es sich vor allem um naturnahe Buchenbestände ab 140 Jahren und um 

Schwarzerlenbestände auf Sonderstandorten (ab 80/100 Jahren). Diese Waldbestände 

nehmen insgesamt eine Fläche von rd. 89 ha ein.  

In der Kulisse der Klasse 2-Waldbestände sind 2,8 ha Trittsteine natürlicher Waldentwicklung 

(NWE) enthalten (siehe auch Kap.3.1.5). 

Ziele und Maßnahmen 

In den Beständen der Klasse 2 werden durchschnittlich 40 m³ Totholz1 und zehn Biotopbäume 

je Hektar angestrebt. 

Durch das Belassen wertvoller Biotopbäume in allen Klasse 2-Beständen sollen sich die 

natürlicherweise entstehenden Strukturen von Alters- und Zerfallsphasen entwickeln können. 

Nähere Erläuterungen zum Biotopbaumkonzept folgen im Kapitel 3.2.2. 

 

Der Vorrat von 40 m³/ha bezieht sich auf liegendes und stehendes Totholz ab Kluppschwelle 7 cm, 
einschließlich einer Pauschale von 5 m³/ha für Stockholz. 
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Um die Schwelle von 40 m³/ha Totholz erreichen zu können, werden die Bestände vor allem 

durch Belassen von Kronenmaterial, das im Zuge der Holzernte anfällt, mit liegendem Totholz 

angereichert. Einzelwürfe werden grundsätzlich belassen (vor allem starkes Totholz der 

Laubbaumarten). Kleinselbstwerber werden bevorzugt in Durchforstungen außerhalb der 

Klasse 2 eingesetzt. Bei der Anreicherung von stehendem Totholz müssen immer Aspekte der 

Verkehrssicherung und Arbeitssicherheit beachtet werden. Diesen berechtigten Ansprüchen 

muss je nach Einzelfall der Vorrang vor den o. g. Naturschutzzielen eingeräumt werden. 

Die Klasse 2-Waldbestände, die als Trittsteine natürlicher Waldentwicklung ausgewiesen sind 

(3 ha), stehen in Hiebsruhe und entwickeln sich künftig ohne jegliche geplanten forstlichen 

Eingriffe hin zu Klasse 1-Waldbeständen. Bei notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen 

oder akuten Waldschutzproblemen gelten die Grundsätze wie unter Klasse 1 genannt. 

Auf rd. 14 ha ist bei Beständen mit einem Eichenanteil >70 % und bei Moorwald mit höheren 

Fichtenanteilen aus Waldschutzgründen, sowie bei den Wintergrün-Kiefern-Beständen aus 

naturschutzfachlichen Gründen kein quantifiziertes Totholzziel formuliert. 

 

Abbildung 7: Wintergrün-Kiefernwald (Klasse 2) in Abt. Föhrenbühl (Bild: Reichert) 

 

3.1.3 Jüngere naturnahe Waldbestände (Klasse 3) 

Der naturschutzfachlichen Klasse 3 werden alle naturnahen, jüngeren Waldbestände 

zugeordnet, die mindestens 70 % Baumartenanteile aus der natürlichen Waldgesellschaft 

aufweisen. 
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Die jüngeren Laubwaldbestände der Klasse 3 stocken im Forstbetrieb auf einer Fläche von 

2.071 ha, was 9,5 % der aktuellen Waldbestockung entspricht. Davon sind 92 ha naturnahe 

Waldbestände zwischen 100 und 140 Jahren. Hierbei handelt es sich wiederum vor allem um 

Bestände aus Buche, Eiche, führender Schwarzerle oder Edellaubhölzern auf 

Sonderstandorten und um Wintergrün-Kiefernwald-Bestände. 

Die Klasse 3 unter 100 Jahren nimmt eine Fläche von 1.979 ha ein, was ca. 9,1 % der 

Holzbodenfläche entspricht. 

Ziele und Maßnahmen 

Auch in den Beständen der Klasse 3 findet das Biotopbaumkonzept Anwendung. Bereits in 

den jüngeren Beständen werden gezielt Biotopbäume mit Initialen wie Brüchen oder 

Faulstellen erhalten. Die modernen waldbaulichen Pflegekonzepte unterstützen diese 

Entwicklung, da nicht vorrangig vom Ăschlechten Ende herñ genutzt wird, sondern ab der 

Jugendphase eine positive Auslese stattfindet und somit i. d. R. immer genügend 

Biotopbäume in den Zwischenfeldern erhalten bleiben. 

Darüber hinaus wird eine Totholzanreicherung der Bestände (nur älter 100 Jahre) auf 

20 m³/ha2 angestrebt. Realisiert wird die Totholzanreicherung v. a. durch Belassen von 

Hiebsresten. Für den Einsatz der Kleinselbstwerber gilt im Prinzip das Gleiche wie unter 

Kap. 3.1.2. Totholz und Biotopbäume aus der vorausgegangenen Waldgeneration werden in 

die nachfolgenden Jungbestände übernommen. 

Auf rd. 61 ha ist bei Beständen mit einem Eichenanteil >70 % und bei Moorwald mit höheren 

Fichtenanteilen aus Waldschutzgründen, sowie bei den Wintergrün-Kiefern-Beständen aus 

naturschutzfachlichen Gründen kein quantifiziertes Totholzziel formuliert. 

Klasse 3-Waldbestände, die als Trittsteine natürlicher Waldentwicklung ausgewiesen sind 

(10,8 ha), stehen in Hiebsruhe und entwickeln sich langfristig ohne jegliche forstlichen Eingriffe 

hin zu Klasse 1-Waldbeständen. 

 

2 Der Vorrat von 20 m³/ha bezieht sich auf liegendes und stehendes Totholz ab Kluppschwelle 7 cm, 
einschließlich einer Pauschale von 5 m³/ha für Stockholz. 



  

20 Naturschutzkonzept Forstbetrieb Waldsassen 

 

Abbildung 8: Jüngerer naturnaher Wald mit markierten Biotopbäumen (Bild: Zippert) 

 

3.1.4 Übrige Waldbestände (Klasse 4) 

Auch in diesen Beständen werden Aspekte des Naturschutzes berücksichtigt. Allerdings sind 

dem Anreichern von Totholz und dem Belassen von Biotopbäumen in diesen vielfach 

nadelholzgeprägten Beständen oftmals Grenzen durch die Waldschutzsituation (Borkenkäfer) 

gesetzt. 

In Waldbeständen der Klasse 4 werden ebenfalls wertvolle Biotopbäume wie z. B. Höhlen- 

oder Horstbäume besonders geschützt und erhalten. Außerdem finden ebenso die Aspekte 

des Kap. 3.3 Naturschutz bei der Waldnutzung in diesen Beständen Anwendung. Die 

Waldbestände der Klasse 4 tragen trotz einer geringeren Naturnähe auch einen Beitrag zur 

biologischen Vielfalt bei. 

Das Sonstige Laubholz (v. a. Moorbirke, Karpatenbirke, Vogelbeere) stellt willkommene 

Mischelemente dar und wird grundsätzlich erhalten. Ferner werden auch weniger verbreitete 

Nadelbaumarten wie die Tanne nicht genutzt, es sei denn, sie wird zugunsten einer anderen 

Tanne entnommen oder stellt ein Problem für die Verkehrssicherung dar. Alt-Tannen werden 

immer als Überhälter belassen. Auch das Totholz der Tanne wird aufgrund seiner 

unschädlichen Wirkung für den Waldschutz der natürlichen Zersetzung überlassen.  
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Erfreulich ist, dass in den jungen Waldbeständen (unter 100 Jahren) deutlich mehr Laubholz 

heranwächst als in den Altbeständen vorhanden ist. Gerade die Reviere in den 

Basaltbereichen haben in den Jungbeständen sehr hohe Laubholzanteile (v. a. Edellaubholz, 

Sonstiges Laubholz, Buche und Eiche). Mit dem großen Kulturvolumen der aktuellen 

Forsteinrichtung und einer konsequenten Pflege dieser jungen Wälder zugunsten des 

Laubholzes ist der Forstbetrieb Waldsassen zuversichtlich, zukünftig größere Flächen in 

naturnahe Bestände (Klasse 1 bis 3) zu entwickeln.  

 

Abbildung 9: Durch Freistellung erhaltener Biotopbaum (Bild: Schödel) 

 

3.1.5 Naturwaldflächen 

Mit dem Zweiten Gesetz zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern 

(Gesamtgesellschaftliches Artenschutzgesetz ï Versöhnungsgesetz) hat der Bayerische 

Landtag beschlossen, bis zum Jahr 2023 im Staatswald ein grünes Netzwerk einzurichten, 

das 10 Prozent der Staatswaldfläche umfasst und aus naturnahen Wäldern mit besonderer 

Bedeutung für die Biodiversität besteht (Naturwaldflächen). Diese Naturwälder sind als neue 

Schutzkategorie im Bayerischen Waldgesetz (BayWaldG) verankert. Gemäß 

Gesetzesbegründung sollen mit den Naturwäldern im Wesentlichen drei Ziele verfolgt werden: 

1. Erhalt und Verbesserung der Biodiversität 

2. Erlebbarmachen für die Gesellschaft 

3. Referenzflächen im Klimawandel. 

Mit Inkrafttreten der Bekanntmachung ĂNaturwªlder in Bayernñ vom 02. Dezember 2020 

(www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-695/) wurden mehr als 58.000 Hektar Staatswald 
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(in allererster Linie im Wald der Bayerischen Staatsforsten) rechtsverbindlich als Teil des 

grünen Netzwerks für die Zukunft gesichert.  

In Naturwäldern soll sich die Waldnatur frei entwickeln. Ziel sind alte, wilde, biologisch 

vielfältige Wälder in dauerhaft natürlicher Dynamik. Eine forstwirtschaftliche Nutzung, also das 

Fällen von Bäumen, um Holz zu ernten, findet auf diesen Flächen dauerhaft nicht mehr statt. 

Das Betreten der Wälder ist nicht eingeschränkt. Um dies zu gewährleisten, bleiben 

notwendige Maßnahmen zur Verkehrssicherung zulässig. Auch der Waldschutz zugunsten 

umliegender Wälder wird im Bedarfsfall geleistet.  

Am Forstbetrieb Waldsassen werden insgesamt 270 ha (rd. 1,2 % der Gesamtfläche) als 

Naturwälder ausgewiesen. Hierzu zählen die Naturwaldreservate mit 114 ha, Waldbestände 

der Klasse 1 mit rd. 141 ha und rd. 15 ha weitere Flächen mit natürlicher Waldentwicklung. 

Die Lage der Naturwaldflächen in Bayern kann unter folgendem Link im BayernAtlas 

eingesehen werden: 

https://v.bayern.de/wG33M 

 

Abbildung 10: Klasse 1- Waldbestand Naturwaldreservat Gitschger (Bild: Liegl) 

 

3.1.6 Trittsteine mit naturschutzfachlicher Bewirtschaftung 

Auf 100 Hektar wurden naturschutzfachlich wertvolle Bestände als Trittsteine mit 

naturschutzfachlicher Bewirtschaftung ausgeschieden. Für einen Teil dieser Flächen wird 

mittelfristig eine natürliche Entwicklung (NWE) angestrebt und es wurden noch abschließende 

https://v.bayern.de/wG33M
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Maßnahmen geplant (z. B. Auszug von Fichten). In anderen Beständen werden langfristig 

wiederkehrend Naturschutzmaßnahmen zum Erhalt der Waldstrukturen notwendig sein. 

 

Abbildung 11: Trittstein mit der Notwendigkeit wiederkehrender Pflegemaßnahmen / Freistellung der Felsbereiche 
zum Erhalt von Zwergstrauch-, Moos- und Flechtenvegetation (Bild: Reichert) 

 

3.2 Management von Totholz und Biotopbäumen 

Biotopbäume und Totholz sind eine wichtige Grundlage für die Artenvielfalt in den Wäldern. 

Sie bieten Nahrungs- und Nistmöglichkeiten für Waldvogelarten, Insekten und Wirbeltiere. 

Pilze, Flechten und viele Pflanzenarten besiedeln oder zersetzen totes Holz und sind 

gleichzeitig wiederum Nahrungsgrundlage für weitere Arten. Die Biotopqualität von Bäumen 

verhält sich meist umgekehrt proportional zu deren Nutzwert, so dass der wirtschaftliche 

Wertverlust häufig begrenzt ist. 

 

3.2.1 Totholz 

Totholz ist eines der wichtigsten Strukturelemente in einem naturnahen Wald und kommt in 

unterschiedlichen Ausprägungen vor. Durch dieses breite Angebot von Strukturen können die 

unterschiedlichsten ökologischen Nischen besetzt werden. Ein besonderes Augenmerk soll 

dem meist selteneren stehenden sowie dem stärkeren Totholz (längere 

Zersetzungszeiträume, trockene Zersetzungsstadien) gelten. Besonders wertvoll ist 

besonntes Totholz der Baumarten aus den natürlichen Waldgesellschaften. 
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Abbildung 12: Totholz in der Naturschutz-Vorrangflªche ĂNWR Gitschgerñ (Bild: Reichert) 

Im Zuge der Forsteinrichtungsplanung wird auch standardmäßig Totholz bei der Inventur 

erhoben. Über alle Bestände des Forstbetriebs hinweg wurden dabei 6,5 m³/ha Totholz ab 

20 cm Durchmesser erfasst. Gegenüber der Inventur aus dem Jahr 2007 mit 3,2 m³/ha hat 

sich der gemessene Vorrat an Totholz somit verdoppelt. 

Die tatsächliche Totholzmenge liegt allerdings höher, da Stöcke, schwächeres Totholz und 

Totholz an lebenden Bäumen nicht mit aufgenommen wurden. Berücksichtigt man Stockholz 

mit etwa 5 m³/ha Holzboden und rechnet die gemessene Menge noch auf die Kluppschwelle 

von 7 cm hoch (Faktor 1,35 nach CHRISTENSEN ET AL. 20053), so beläuft sich der 

Gesamttotholzvorrat über alle Waldbestände auf rd. 13,8 m³/ha Holzboden. 

Tabelle 3: Totholz (ab 20 cm Durchmesser) nach Baumartengruppen und Zustandstypen, ohne Stockholz 

Zustandstyp 

Baumartengruppe [m3/ha] Summe (m³/ha) 

Nadelholz Laubholz  

Stehendes Totholz 3,5 0,3 3,8 

Liegendes Totholz 2,3 0,4 2,7 

Summe 5,8 0,7 6,5 

 

 
3 CHRISTENSEN ET AL. (2005) Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. For Ecol Manage 
210: 267-282. 
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89 % des Totholzes besteht aus Nadelholz und entspricht somit in etwa dem Nadelholzanteil 

am Vorrat der Waldbestände des Forstbetriebs. Die Menge an Laubtotholz entspricht mit etwa 

10 % bzw. 0,7 m³/ha (ohne Stockholz) ebenfalls dem prozentualen Vorrat der Laubbaumarten. 

Der Anteil von schwachem Totholz mit einem Durchmesser bis zu 35 cm liegt mit 63 % des 

Gesamtvorrats über dem Anteil an stärkerem Totholz > 35 cm (siehe Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Totholz-Vorrat nach Durchmesserklassen und Baumartengruppen 

Die Totholzvorräte sind zwar insgesamt angestiegen, die Zielvorräte von 40 m³ in Klasse 2 

und 20 m³ in Klasse 3 sind jedoch weiterhin durch die aktive Anreicherung mit Hiebsresten 

und/oder abgestorbenen Bäumen zu verfolgen. 

Ziele und Maßnahmen 

Es wird angestrebt, insbesondere das Totholz von stärkeren Laubbäumen zu erhöhen, soweit 

Belange der Arbeits- und Verkehrssicherheit nicht entgegenstehen. Dies soll insbesondere 

durch das Belassen von stärkeren Hiebsresten sowie aktuell von durch Trockenheit 

abgängigen Buchen erfolgen. 

Einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung des Anteils an starkem Laubtotholz liefern auch 

einzelnstehende Buchen und Eichen, die Totholzstrukturen bereits am lebenden Baum 

ausbilden. Diese sind vorrangig zu erhalten. Auf Grund der relativ raschen Zersetzung des 

Buchentotholzes ist auf eine nachhaltige Bereitstellung großes Augenmerk zu legen. 
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Abbildung 14: Stehendes und liegendes Buchentotholz im Revier Pullenreuth (Bild: Reichert) 

 

3.2.2 Biotopbäume 

Biotopbäume sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Biodiversitätssicherung in unseren 

Wäldern. Entscheidend für die Eigenschaft eines Biotopbaumes ist das Auftreten bestimmter 

Strukturmerkmale, die eine besondere Bedeutung für die biologische Vielfalt haben. 

Zu den wichtigsten Typen von Biotopbäumen gehören vor allem: 

¶ Bäume mit Spechthöhlen oder Faulhöhlen 

¶ Horstbäume 

¶ Hohle Bªume und ĂMulmhºhlen-Bªumeñ 

¶ Teilweise abgestorbene Bäume 

¶ Lebende Baumstümpfe 

¶ Bäume mit abgebrochenen Kronen oder Zwieseln 

¶ Bäume mit Pilzbefall 

¶ Bäume mit bes. Epiphyten-Bewuchs 
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Des Weiteren werden besonders starke Bäume (Methusaleme) erhalten. Dies sind Bäume mit 

einem Brusthöhendurchmesser von > 80 cm bei Buche, Tanne und Kiefer und > 100 cm bei 

Eiche und Fichte. Im Forstbetrieb befinden sich hiervon zahlreiche Einzelexemplare, die bisher 

jedoch nicht gesondert erfasst wurden. 

Biotopbäume liefern häufig bereits zu Lebzeiten Totholzstrukturen und verbleiben auch nach 

ihrem Ableben als Totholz im Wald. 

Durch die naturnahe Waldbewirtschaftung der vergangenen Jahrzehnte wurde im Staatswald 

des Forstbetriebs Waldsassen flächig ein bedeutendes Potenzial an Biotopbäumen, v. a. 

Höhlen- und Horstbäumen, aufgebaut. Davon profitieren in erster Linie höhlenbewohnende 

Vogelarten wie z. B. die Spechtarten, Hohltauben oder Kleineulen wie auch weitere 

Folgenutzer der Höhlen wie z. B. verschiedene Fledermausarten, Insekten oder Bilche. 

Erfassung 

Im Rahmen der Forsteinrichtungs-Inventur wurde auch die Ausstattung des Forstbetriebes mit 

lebenden Biotopbäumen ermittelt. Aufzunehmen waren an Koordinaten-Bäumen ab 20 cm 

BHD in den Probekreisen folgende drei ökologische Parameter: 

 Höhlenbäume 

 Freiliegender Holzkörper 

 Lebende Bäume mit Pilzkonsolen 

Am einzelnen Stamm konnten mehrere Merkmale gleichzeitig aufgenommen werden.  

Nachfolgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der im Rahmen der Inventur erfassten 

Biotopbäume: 

Tabelle 4: Von der Inventur erfasste Biotopbäume (ab 20 cm Durchmesser) 

 

Im Durchschnitt sind am Forstbetrieb Waldsassen 2,1 Biotopbäume pro Hektar Holzboden 

vorhanden. Der Schwerpunkt liegt bei Bäumen mit freiliegendem Holzkörper. Schäden, die 

zuordenbar durch Rückung, Fällung oder Wildschälung entstanden sind, wurden dabei nur 

Gesamtbetrieb Inv.Punkte Punkte % Stückzahl > 

20 cm

Stückzahl > 

20 cm/ha

Vertrauensb

ereich% 

(Vorrat)

Probekreise gesamt 4.011 100,0%  

Biotopbaum 217 5,4% 44.825 2,1 13,4

Höhlenbaum 78 1,9% 9.797 0,4 25,4

Konsolenbaum 18 0,4% 2.184 0,1 56,2

freiliegender Holzkörper 175 4,4% 32.845 1,5 16,3

Quelle: Liste 16.2
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erfasst, wenn bereits Veränderungen am Holzkörper durch Pilze, Insekten, Spechteinschläge 

o. ä. erkennbar waren. 

Deutlich seltener finden sich Höhlenbäume. Nicht berücksichtigt sind hierbei jedoch 

abgestorbene Höhlenbäume, die zum Totholz gezählt werden. 

Zu berücksichtigen ist, dass weitere Arten von Biotopbäumen wie Horstbäume oder besondere 

Wuchsformen (z. B. bizarre Einzelbäume mit Knollenwuchs, Efeu-Bewuchs etc.) von dieser 

Inventur nicht erfasst wurden. 

 

Abbildung 15: Lärche mit Habichthorst im Revier Hatzenreuth (Bild: Reichert) 

Ziele und Maßnahmen  

In den Beständen der Klassen 2 und 3 werden durchschnittlich zehn Bäume pro Hektar als 

Biotopbäume in den Beständen belassen. In den Beständen der Klasse 4 wird ebenfalls eine 

Anreicherung von Biotopbäumen angestrebt. Bevorzugt werden dabei die Baumarten der 

natürlichen Waldgesellschaften. 
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3.3.3 Regeln für den Umgang mit Biotopbäumen und Totholz 

Zug um Zug werden Biotopbäume und zu erhaltende wertvolle Tothölzer im Vorfeld der 

Hiebsmaßnahmen markiert, um das versehentliche Fällen zu vermeiden.  

Bei eindeutig erkennbaren Biotopbäumen (z. B. Methusaleme) kann auf die Markierung 

verzichtet werden. Ein Biotopbaum genießt Schutz auch über seine Lebenszeit hinaus. 

Ökologisch bedeutsames stehendes Totholz bleibt in dieser Form erhalten, sofern es nicht aus 

Sicherheitsgründen gefällt werden muss. In solchen Fällen verbleibt es grundsätzlich als 

liegendes Totholz vor Ort. 

 

Abbildung 16: Totholz im Fichten-Blockhaldenwald im Steinwald (Bild: Schödel) 

Forstwirte und Revierleiter sind geschult, um Biotopbäume zu erkennen und sachgerechte 

Abwägungen zwischen Naturschutz, Arbeitssicherheit und Verkehrssicherungspflicht zu 

treffen. Durch Aufklärungsarbeit werden auch die Selbstwerber für die Notwendigkeit des 

Erhalts von Biotopbäumen und Totholz sensibilisiert. 

Die Verkehrssicherheit besitzt Priorität. D. h. im Bereich von öffentlichen Straßen oder 

Erholungseinrichtungen werden Biotopbäume und Tothölzer, von denen eine Gefahr ausgeht, 

gefällt und bleiben nach Möglichkeit im Bestand liegen. Hierbei werden eventuelle 

naturschutzrechtliche Prüf- und Erlaubnispflichten beachtet und eingehalten. 
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Horstbäume werden besonders geschützt: 

¶ Kennzeichnung von Großhorsten 

¶ Grundsätzlich keine Eingriffe in unmittelbarer Umgebung 

¶ Bei seltenen und störungsempfindlichen Arten z. B. Schwarzstorch, Rotmilan oder 

Uhu finden während der Balz-, Brut- und Aufzuchtzeiten um den Horst keine 

forstlichen und jagdlichen Maßnahmen statt (Schutzzonen/Abstände gemäß 

ĂArbeitsanweisung zur Erfassung und Bewertung von Waldvogelarten in Natura 2000-

Vogelschutzgebieten (SPA)ñ; Stand: Januar 2014). 

Aus Naturschutzgründen sollte weiterhin versucht werden, insbesondere das stärkere Totholz 

von Laubbäumen zu erhöhen, soweit Belange der Verkehrssicherung, der Arbeitssicherheit 

und des Waldschutzes nicht entgegenstehen. Fichten werden aufgrund der Borkenkäfergefahr 

i. d. R. nicht bewusst zur Totholzanreicherung genutzt. Ausnahmen stellen Bäume dar, aus 

denen der Käfer bereits wieder ausgeflogen ist oder bei denen es sich um Höhlen-

/Horstbäume handelt. 

Sollten trotz aller Sorgfalt Biotopbäume, die besonders wertvolle Strukturmerkmale aufweisen, 

als solche nicht erkannt und versehentlich gefällt werden (z. B. weil vom Boden aus die 

entsprechenden Strukturmerkmale nicht ersichtlich sind), werden die vom Strukturmerkmal 

betroffenen Stammteile als liegendes Totholz im Bestand belassen. 

 

Abbildung 17: Markierter Biotopbaum und markiertes (stehendes) Totholz in einem Klasse 2 Bestand (Bild: 
Zippert) 
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Information und Aufklärung der Bevölkerung nimmt einen Schwerpunkt der Naturschutzarbeit 

am Forstbetrieb Waldsassen ein. Ein Großteil der Bevölkerung hat noch die sauber 

ausgeräumten Wälder der Nachkriegszeit im Hinterkopf und akzeptiert das Liegenlassen von 

Totholz nur sehr schwer. Dürre Bäume in größerer Zahl (meist sind es Fichten, aus denen der 

Käfer längst ausgeflogen ist) geben regelmäßig Anlass zu Diskussionen. Die Sensibilisierung 

der Bevölkerung für dieses Thema liegt in bedeutendem Maße in den Händen der Revierleiter 

und Waldarbeiter.  

 

3.3 Naturschutz bei der Waldnutzung 

Die Holznutzung aber auch andere Maßnahmen im Zuge der Waldbewirtschaftung 

beeinflussen den Naturschutz und die Artenvielfalt im Wald. Bei überlegtem Vorgehen und 

guter Planung lassen sich Nutzung und Schutz häufig verbinden. Die Rücksichtnahme auf die 

Belange des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der Wasserwirtschaft ist bereits seit 

langem gesetzlicher Auftrag bei der Staatswaldbewirtschaftung. Der Bayerische Landtag hat 

dies 2019 in Verbindung mit der Annahme des Volksbegehrens ĂArtenvielfalt und 

Naturschönheit in Bayern ï Rettet die Bienen!ñ noch einmal bestªtigt. Demnach ist Ăim 

Staatswald das vorrangige Ziel zu verfolgen [ist], die biologische Vielfalt des Waldes zu 

erhalten oder zu erreichen. Dabei sollen die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen der 

Wªlder erhalten bleiben.ñ 

Für die BaySF bedeutet das konkret, dass bei allen Maßnahmen im Zweifelsfall die Erhaltung 

bzw. Erreichung der biologischen Vielfalt im Staatswald Vorrang genießen. 

Das Konzept der naturnahen Forstwirtschaft bildet somit weiterhin die Grundlage für die 

Waldbewirtschaftung im Forstbetrieb Waldsassen. 

Mit Wäldern verbindet der Besucher Erlebnisse in ursprünglicher und naturnaher Landschaft. 

Offensichtliche und auf lange Zeit sichtbare Hinweise auf die Nutzungstätigkeit des Menschen 

stören dieses Bild.  

Die Ansprüche der Bevölkerung an den Wald sind besonders vielfältig. Dabei wird oftmals 

sogar die grundsätzliche Berechtigung einer Waldbewirtschaftung in Frage gestellt. Forstliche 

Maßnahmen sind dagegen vermittelbar, wenn diese zeitlich und örtlich begrenzt erfolgen, 

störende Hinterlassenschaften zeitnah beseitigt und eine gravierende Beeinträchtigung des 

Waldbildes vermieden wird. Dabei darf man nicht vergessen, dass die meisten 

Naturschutzmaßnahmen über Erträge aus der Waldnutzung finanziert werden. 
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Abbildung 18: Erholungssuchende an der Waldnaab (Bild: Zippert) 

 

3.3.1 Ziele 

¶ Beachtung und soweit möglich Verbesserung der verschiedenen 

Biodiversitätsaspekte bei Maßnahmen der forstlichen Nutzung  

¶ Nutzung von Synergieeffekten bei den Betriebsarbeiten, z. B. Wegeinstandhaltung 

und Anlage von Tümpeln, Freistellung von Bachläufen, Feuchtbiotopen, 

Trockenstandorten etc. im Zuge von Durchforstungsarbeiten) 

¶ Keine ästhetische Störung und Umweltbelastung durch Müll bzw. Abfall  

¶ Möglichst pestizidfreier Wald 

 

3.3.2 Praktische Umsetzung 

Planung 

¶ Vernetzung von hochwertigen Waldbeständen  

¶ Rücksichtnahme auf Brut- und Aufzuchtzeiten seltener und sensibler Arten  

¶ Erhalt / Förderung von Biotopstrukturen und Lebensstätten 
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Waldpflege und Holzernte 

¶ Beim Auszeichnen der Hiebe werden vertikale und horizontale Strukturen angestrebt. 

¶ Es erfolgen i. d. R. keine Kahlschläge oder Räumungshiebe ohne Belassen von 

Ă¦berhªlternñ, Nachhiebsresten oder Altholzinseln. Ausnahmen kºnnen auf 

Kalamitätsflächen entstehen, wobei kleinere Kahlflächen aus naturschutzfachlicher 

Sicht nicht negativ zu bewerten sind (Pionierarten/Xerotherm- Arten in Flora und 

Fauna) 

¶ Reizvolle Einzelbäume oder Baumgruppen werden belassen. 

¶ Pionierbaumarten (z. B. Salweide, Aspe, Vogelbeere, Schwarzerle etc.) und 

Sträucher werden bei der Jungwuchspflege unter Beachung des Pflegeziels nicht 

grundsätzlich beseitigt. 

¶ Seltene Baumarten wie z. B. Spirke, Moorbirke etc. werden konsequent gefördert. 

Waldverjüngung 

¶ Die Vorteile einer passenden Naturverjüngung werden konsequent genutzt 

¶ Eiche, Edellaubhölzer sowie Tanne, Lärche und Douglasie bilden den Schwerpunkt 

der künstlichen Einbringung im nächsten Jahrzehnt. Bereits vorhandene Anteile in 

der Verjüngung müssen durch angepasste, femelartige Verjüngungsverfahren 

gesichert und ggf. durch Pflege unter Schirm weiter begünstigt werden. 

¶ Fremdländische Baumarten (z. B. Douglasie, Küstentanne, Roteiche) und Arten, die 

nicht zur natürlichen Waldgesellschaft gehören (z. B. Lärche) werden grundsätzlich 

nur trupp- bis horstweise beigemischt. 

¶ Gentechnisch verändertes Saat- und Pflanzgut wird nicht verwendet. 

Waldschutz 

¶ Holzwertminderung durch Insekten und Vermehrung der Nadelholzborkenkäfer wird 

durch rechtzeitige Holzabfuhr, Häckseln von Gipfelmaterial oder Verfahren von 

Nadelstammholz in Laubholzbereiche begegnet. 

¶ Es erfolgt nur ausnahmsweise und nach Ausschöpfung anderer Maßnahmen im 

Rahmen des integrativen Waldschutzes ein Einsatz von chemischen Pflanzenschutz-

mitteln (ultima ratio). Beispiele hierfür sind chemische Verbissschutzmittel für 

Jungbäume oder die Holzpolterspritzung gegen Borkenkäfer bei großer Gefahren-

lage, wenn die üblichen v. g. logistischen und technischen Lösungen nicht zur 

Verfügung stehen. 
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Bau von Waldwegen (incl. Rückewege) 

¶ Neue Forststraßen werden nur als Ergänzung des vorhandenen Wegenetzes geplant. 

¶ Grabenfräsen werden nicht eingesetzt und der Einsatz des Grabenräumgerätes 

erfolgt in sensiblen Bereichen möglichst nicht während der Entwicklungs- und 

Überwinterungsphase von wassergebundenen Tierarten bzw. nur abschnittsweise zu 

entsprechenden Jahreszeiten. 

¶ Im Zuge von Wegeinstandhaltung oder -neubau können im Einzelfall noch weitere 

Feuchtbiotope geschaffen werden. 

¶ Suhlen, Biotoptümpel und Himmelsweiher werden periodisch im Zuge der 

Wegeinstandsetzung gepflegt, um deren vollständige Verlaubung und Verlandung zu 

verhindern. 

 

Abbildung 19: Neu angelegter Biotoptümpel im Revier Pullenreuth (Bild: Reichert) 

Sonstige Arbeiten 

¶ An Waldsäumen werden vorhandene blühende Waldbäume und ïsträucher sowie 

Wildobst gefördert oder ggf. gepflanzt  

¶ Abgelagerter Müll wird in Zusammenarbeit mit den zuständigen Einrichtungen 

umgehend beseitigt. 

¶ Farbmarkierungen werden auf das notwendige Maß beschränkt (insbes. positive und 

negative Auszeichnung/Feinerschließung/Biotopbäume/Jagdeinrichtungen). 
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Jagd 

¶ Die Jagd auf Arten der Roten Liste unterbleibt, auf die Vogeljagd wird in sensiblen 

Gebieten verzichtet (gilt auch für verpachtete Jagden). Jagd auf andere Wildarten als 

Schalenwild, Fuchs, Feldhase, Kaninchen, Ringeltauben, Stockenten sowie ggf. 

Neozoen (z. B. Waschbär) wird nicht ausgeübt. Der Schwerpunkt liegt auf der 

Bejagung des Schalenwildes, um die natürliche und standortsgemäße 

Waldverjüngung im Wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen zu ermöglichen und um 

den Schwarzwildbestand zu regulieren. 

¶ In der Umgebung von besetzten Horstbäumen seltener oder sensibler Arten (z. B. 

Schwarzstorch) wird während der Brut- und Aufzuchtzeiten auf die Jagd verzichtet. 

¶ Auf die Fallenjagd wird derzeit gänzlich verzichtet. 

¶ Der Abschuss von streunenden Katzen im Zuge des Jagdschutzes ist untersagt, v. a. 

um Verwechslungen mit Wildkatzen zu vermeiden. 

¶ Im Regelfall werden Jagderlaubnisnehmern keine Jagdschutzaufgaben zugeteilt. 

¶ Am Forstbetrieb wird ab 01.04.2021 mit einem Jahr Übergangsfrist bei der Jagd auf 

Verwendung bleifreier Jagdmunition umgestellt. Dies schützt vor allem den Seeadler 

vor tödlichen Bleivergiftungen nach Fraß von Fallwild oder Aufbruch von mit 

bleihaltiger Büchsenmunition erlegten Tieren. 

 

3.4 Schutz der Quellen, Gewässer und Feuchtstandorte 

Quellen, die innerhalb von Wäldern liegen, sind ganz besondere Lebensräume. Sie befinden 

sich an der Nahtstelle vom Grundwasser zu den oberirdischen Gewässern. Schon in früher 

Zeit waren die Quellen Orte mit kultischer Bedeutung, neben ihrem praktischen Nutzen für 

Mensch und Vieh.  

Die im Forstbetrieb vorkommenden naturnahen Quellen und der überwiegende Teil der 

Gewässer und Feuchtstandorte sind nach § 30 BNatSchG sowie Art. 23 BayNatSchG 

gesetzlich geschützte Biotope. 

Ziel ist Beeinträchtigungen dieser besonders wertvollen Biotope zu verhindern. Dort wo es 

standörtlich sinnvoll und möglich ist, sollen weitere naturnahe Feuchtflächen entstehen (z. B. 

Feuchtbiotope auf stauendem Untergrund). 
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3.4.1 Quellen 

Ökologische Bedeutung 

Quellen haben eine hohe ökologische Wertigkeit. Die Wassertemperatur schwankt im Tages- 

und Jahresverlauf nur wenig. Somit bleibt die Quelle auch bei extremen Kältebedingungen 

frostfrei. Quellwasser weist eine geringe Sauerstoffsättigung auf, der Wasserchemismus ist 

sehr ausgeglichen. Die hier herrschenden Umweltbedingungen sind wichtig für eine ganze 

Reihe von Pflanzen- und Tierarten. Als Beispiel sei hier der Feuersalamander erwähnt, dessen 

Larven sich ausschließlich in klaren Quellbächen entwickeln. 

 

Abbildung 20: Auf Quellbäche angewiesene Art, der Feuersalamander (Bild: Reichert) 

Es sind vergleichsweise artenarme Lebensgemeinschaften ausgebildet. Die abiotischen 

Bedingungen der Quellen erlauben die Ansiedlung von hoch spezialisierten Arten, die der 

Konkurrenz in anderen Gewässerlebensräumen unterlegen sind. Dazu gehören eiszeitliche 

Reliktarten, für die Quellbiotope letzte Rückzugsmöglichkeiten bilden. Ein Ausweichen auf 

andere Gewässerabschnitte ist meist nicht möglich. Die enge Bindung an den Lebensraum 

erschwert zudem den Kontakt zwischen Populationen benachbarter Quellen. Bereits geringe 

Veränderungen können daher zu einem nicht mehr ausgleichbaren Artenverlust führen. 

Bislang wurden in Europa rund 450 Tierarten als reine Quellbewohner eingestuft. Die Zahl 

speziell angepasster Pflanzen ist deutlich geringer. Quellen sind durch das 

Bundesnaturschutzgesetz (§ 30) geschützt. 

In den Wäldern sind viele Quellen in einem relativ natürlichen Zustand. Gestörte und gefasste 

Quellen sind häufig an den Waldrändern in Siedlungsnähe zu finden. 

Quellen im Forstbetrieb 

Im Bereich des Forstbetriebs Waldsassen gibt es sowohl im Steinwald als auch im Oberpfälzer 

Wald eine Reihe von Wasseraustritten, die sich häufig aus einer Vielzahl von kleinen, meist 
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aus moorigen Standorten stammenden Kleinquellen rekrutieren. Bemerkenswert sind auch die 

Quellhorizonte in den Basaltgebieten (z. B. am Teichelberg, Revier Groschlattengrün). 

Ein Grund für Beeinträchtigung und Zerstörung der ökologischen Funktion von Quellen ist 

deren Fassung, die oftmals aus kulturhistorischen Gründen erfolgt ist. Vor dem Hintergrund 

der touristischen und historischen Bedeutung einiger dieser Quellfassungen, ist ein 

hundertprozentiger Rückbau der Fassungen aus naturschutzfachlichen Gründen nicht 

gerechtfertigt. Hier sollte fallweise genau geprüft werden, welche Interessen im Vordergrund 

stehen. 

 

Abbildung 21: Typischer Quelltopf in Steinwald (Bild: Schödel) 

Ziele und Maßnahmen 

Quellen zählen zu den nicht ersetzbaren Lebensräumen. Daher besitzt die Bestandssicherung 

naturnaher Quellen oberste Priorität. Wo möglich sollte die Regeneration bereits 

beeinträchtigter Standorte betrieben werden. 

Auf folgende Ziele und Maßnahmen ist im Bereich des Forstbetriebs Waldsassen hinzuwirken: 

Erhalt der naturnahen Quellen: Der Bestand der als naturnah eingestuften Quellen wird im 

derzeitigen Zustand erhalten. Jegliche Veränderungen im Quellbereich (Fassung, Drainierung, 

Fischweiher) sowie im Quellumfeld (Fichtenanbau, Schuttablagerung) sind zu unterlassen. 

Insbesondere wird auf das Ausputzen, Ausgraben und das Anlegen von Waldweihern direkt 

in Quellen bzw. im Quellbach verzichtet. 
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Rückbau von Quellfassungen: Der Anteil der durch Brunnenanlagen gefassten Quellen ist im 

Forstbetrieb vergleichsweise hoch. An Standorten, die für den Tourismus bzw. kulturhistorisch 

keine Bedeutung haben, sollte verstärkt auf den Rückbau der Fassungen gedrängt werden. 

Durch solche Maßnahmen lassen sich die Lebensraumfunktionen entscheidend verbessern. 

 

Abbildung 22: Gefasste Quelle in Abt. Schwarzfurt, Rev. Mitterteich II (Bild: Reichert) 

Waldumbau: Bei dem hohen Nadelholzanteil im Forstbetrieb ist es nicht verwunderlich, dass 

auch Quellbereiche und Bachtäler z. T. mit Fichten bestockt sind. Aufgrund der negativen 

Einflüsse auf Flora, Fauna und Strukturreichtum der Quellen durch die sauere Nadelstreu und 

ganzjährige Beschattung wird angestrebt solche Nadelholzbestände in standortheimische 

Waldgesellschaften umzuwandeln. Das bei Durchforstungs- und Holzerntemaßnahmen 

anfallende Kronenmaterial dabei komplett aus Quellen, Quellbächen und dem näheren 

Quellumfeld entfernt. 

Waldweiher: Bei der Anlage neuer Feuchtbiotope ist darauf zu achten, dass diese nicht direkt 

in Quellen bzw. Quellbächen entstehen, sondern räumlich getrennt. Die Wasserversorgung 

kann über einen vom Quellbach abzweigenden Zulauf gesichert werden. Dieser Zulauf sollte 

so gestaltet werden, dass auch in trockenen Perioden der überwiegende Teil des 

Quellwassers durch den Quellbach abfließt. An bestehenden Anlagen sollte die Schaffung 

eines Umgehungsgerinnes angestrebt werden. 
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Ökologische Durchgängigkeit: Beim Neubau oder bei der Ausbesserung von Forstwegen sollte 

die Verbesserung bzw. Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit der 

Fließgewässer beachtet werden. Geeignete bauliche Mittel sind dabei Furten, 

Rahmenbrücken oder Durchlässe mit natürlichem Grundsubstrat. 

Quelloptimierungsmaßnahmen sollten mit oben genannten Mitteln ergänzt werden, wodurch 

sich die Erfolgsaussichten steigern lassen. 

Waldbewirtschaftung: Bei der Bewirtschaftung der quellnahen Bereiche muss besonders 

sensibel vorgegangen werden. Das Befahren der Quellbereiche mit schweren Forstmaschinen 

muss vermieden werden. Bei der Planung von Rückegassen sind die Quellbereiche 

entsprechend zu berücksichtigen. 

Tourismus: Die touristische Erschließung von Quellen sollte auf wenige Standorte konzentriert 

werden. Auf eine entsprechende Besucherlenkung ist zu achten. Verschiedene Einrichtungen 

lassen sich miteinander kombinieren (Wanderrastplatz, Kneipp-Anlage, Infotafeln etc.). 

Weitere in unmittelbarer Nähe liegende Quellen müssen durch entsprechende 

Puffereinrichtung gesichert werden. Bei der Sanierung touristisch bedeutsamer Brunnen sollte 

eine ökologisch ausgerichtete Variante bevorzugt werden. 

 

3.4.2 Fließgewässer 

Vorkommen 

Im Forstbetrieb Waldsassen kommen eine Vielzahl von kleineren, durchgängig 

wasserführenden Fließgewässern vor. So fließt z. B. die Waldnaab, der Schwallohbach, der 

Forellenbach, der Steinbach, der Egerbach, der Nikolausbach, der Muglbach, der 

Hammerbach, der Neugrünbach, der Kornmühlbach, der Lindenbach, der Kalter Bach, der 

Frombach, der Mühlnickelbach, der Kainzbach, der Grünlohbach etc. auf mehr oder weniger 

langer Strecke durch den Staatswald.  

Ziele und Maßnahmen 

Wo die Bestockung entlang der o. g. Wasserläufe und auf den grundfeuchten Standorten noch 

nicht standortgerecht und naturnah ist, wird dies durch die Forsteinrichtung langfristig geplant. 

Dies erfolgt z. B. durch die Entnahme von Fichten oder die Pflanzung von Schwarzerle. 

Naturnahe Uferbestockung, ob in Form von standortheimischen Baumarten (v. a. Schwarzerle 

und Weidenarten), Sträuchern und/oder Staudenfluren werden erhalten und gefördert. 
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An den Bachläufen ist eine natürliche Gewässerdynamik möglich und es kann ï außer an 

Forststraßen ï eine natürliche Gewässerlauf- und Geschiebeverlagerung stattfinden.  

Durch das Belassen von Totholz am und in den Fließgewässern wird die Gewässerstruktur 

durch Wasserrückhalt und zusätzliche Habitatstrukturen verbessert. 

 

Abbildung 23: Mugl-Wasserfall im Revier Mähring (Bild: Reichert) 

Durch die natürliche Bestockung und die naturnahe Oberbodenvegetation entlang der 

Fließgewässer in Verbindung mit der natürlichen Gewässerdynamik sollen die Arten in Flora 

und Fauna bestmöglich erhalten bzw. gefördert werden. Beispielhaft können die Vorkommen 

von z. B. Steinkrebs in der Waldnaab, Wiederansiedlung von Flussperlmuschel im Frombach 

oder die allgegenwärtigen Vorkommen von Prachtlibellen oder Quelljungfern an zahlreichen 

Bächen im Staatswald genannt werden. 

    

Abbildung 24: Steinkrebs (ǀ) mit Eipaket und Blauflügel-Prachtlibelle im Rev. Falkenberg (Bild: Reichert) 
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3.4.3 Moore 

Vorkommen 

Im Forstbetrieb kommen auf organischen Böden sowohl Moorwälder als auch offene 

Moorflächen vor. Die Moorwälder nehmen mit insgesamt rd. 162 ha eine bedeutende Fläche 

ein. Es handelt sich dabei überwiegend um Fichtenmoorwald (ca. 95 ha), aber auch um 

Kiefern-, Birken- und Spirken-Moorwald. 

An offenen Moorflächen sind rd. 85 ha im Forstbetrieb vorhanden. Es sind dies überwiegend 

grundwassergespeiste Niedermoorflächen (72 ha), aber auch ca. 13 ha von 

Niederschlagswasser geprägte Zwischen- und Hochmoore.  

 

Abbildung 25: Wiedervernässte Fläche in Abt. Weiz, Rev. Mitterteich I (Bild: Schneider) 

 

Ziele und Maßnahmen 

Ziel ist der Erhalt der ökologisch sehr wertvollen und hochsensiblen Moorstandorte sowie ggf. 

die Wiederherstellung des Wasserhaushalts zum Erhalt der Moore und der Förderung von 

Torfwachstum. Je nach Zielbiotoptyp sind unterschiedliche Maßnahmen auf den Moorflächen 

geplant bzw. werden umgesetzt. 

In Moorwäldern steht der langfristige Erhalt und die ungestörte Entwicklung der Moorwälder 

im Vordergrund. Hier sind meist nur Wiedervernässungsmaßnahmen und eine weitere 

natürliche Entwicklung notwendig. Es werden aber auch gezielt die moortypischen Baumarten 

wie z. B. Spirke oder Moorbirke erhalten und gefördert. 

Beim Ziel von offenen Moorbiotopen ist neben der Wiedervernässung häufig auch die 

Zurücknahme von unerwünschter Gehölzsukzession erforderlich um die moortypische 

Oberbodenvegetation und die moortypische Fauna zu erhalten. In diesen Fällen können 

regelmäßige Maßnahmen zur Entbuschung notwendig werden.  



  

42 Naturschutzkonzept Forstbetrieb Waldsassen 

Moorrenaturierungsmaßnahmen laufen im Bereich des Forstbetriebs Waldsassen schon seit 

mehr als 15 Jahren mit ihren Schwerpunkten im Steinwald sowie in der Wiesauer Senke. Die 

Planungen zu diesen Renaturierungen sind dabei in enger Zusammenarbeit mit der Universität 

Bayreuth sowie der Unteren Naturschutzbehörde in Tirschenreuth und der Projektleitung des 

Bundesnaturschutzgroßprojektes Waldnaabaue erarbeitet worden.  

Die größten Moorrenaturierungsflächen liegen im Revier Mitterteich 1 und sind in enger 

Zusammenarbeit mit dem Bundesprojekt Waldnaabaue entstanden.  

Neben zahlreichen kleineren Niedermooren ist das Hauptvorkommen im Distrikt Eicher in den 

Abteilungen Heusterzwinkel, Weiz und Friedauer vorhanden. 

 

Abbildung 26: Palmloh-Moor mit Gehölzsukzession und Kreuzottervorkommen, Rev. Friedenfels (Bild: Reichert) 

Die Hoch- und Zwischenmoore findet man hauptsächlich im Steinwald und hier wiederum in 

den Abteilungen Hahnenfalzlohe, Palmlohe, Fuchslohe und Wolfslohe sowie im Revier 

Mitterteich 1 in der Abteilung Schafbrücke. Maßnahmen in diesen Moorkomplexen zielen 

weitestgehend auf Renaturierung ab. In der Vergangenheit wurden diese Flächen häufig durch 

Entwässerungsgräben trockengelegt und mit Waldbäumen (i. d. R. Fichten) aufgeforstet. In 

der damaligen Zeit war dies ein probates Mittel, um diese Ăunattraktivenñ Standorte mit einem 

produktiven Nutzen für die Bewirtschafter zu versehen. Aus heutiger Sicht spielt der Erhalt der 

Moore als besonderer Lebensraum und aus Klimaschutzaspekten eine ganz besondere Rolle.  
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Derzeit ist eine konkrete Moorrenaturierungsmaßnahme im FFH-Gebiet ĂSpirkenmoor bei 

Griesbachñ in Planung. In enger planerischer Abstimmung mit AELF und Umweltverwaltung 

soll der Wasserspiegel durch Grabenverschlüsse und weitere begleitende Maßnahmen 

angehoben werden und damit die Wiedervernässung gefördert werden. 

 

Abbildung 27: Renaturierte Moorfläche mit Spirke in der Hahnenfalzlohe, Rev. Pullenreuth (Bild: Reichert) 

Die Moorflªche in der Abteilung ĂTurnerinñ (Revier Arzberg) war systematisch mit Grªben 

durchzogen. Die aufstockenden Fichten wurde durch einen Sommersturm 2019 überwiegend 

geworfen und durch anschließend Borkenkäferbefall weiter dezimiert. Im darauffolgenden sehr 

heißen Sommer 2020 trocknete das Moor daher zusätzlich stärker aus. Damit der Akrotelm 

(die oberste lebende Schicht eines Moores, bestehend aus Torfmoosen und Krautvegetation) 

nicht noch weiter austrocknet, hat der Forstbetrieb schnell gehandelt und das Moor im Winter 

2020/21 renaturiert.  

Zusätzlich wurden mehrere kleine Tümpel angelegt, ein Moorteich gepflegt, sowie die 

moortypischen Spirken wieder angepflanzt. 
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3.4.5 Seen, Waldtümpel und Feuchtbiotope 

Vorkommen 

Im Forstbetrieb sind zahlreiche Weiher, Waldtümpel und kleinere Feuchtbiotope vorhanden. 

All diese Gewässer dienen als Laichgewässer und Nahrungshabitat für Amphibien. 

Gleichzeitig sind sie Lebensraum für zahlreiche Libellen- und weitere Insektenarten sowie für 

submerse und aquatische Vegetation. 

Seeadler, Fischadler, Wasserfledermaus, Eisvogel oder Graureiher sind einige weitere 

Beispiele für seltenere Arten, die die Gewässer als Nahrungshabitat nutzen. 

Insgesamt wurden im Rahmen der Forsteinrichtung 85 Standgewässer auf rd. 35 ha erfasst. 

 

Abbildung 28: Durch Biberstau entstandene Stillgewässer in Abt. Kunzenlohe, Rev. Pullenreuth (Bild: Reichert) 

 

Ziele und Maßnahmen 

Die vorhandenen Stillgewässer dienen vorrangig Naturschutzzwecken.  

Größere Seen werden naturnah bewirtschaftet. Es wird keine Fischzucht betrieben. In den 

größeren Seen mit Fischvorkommen orientiert sich die Besatzdichte und ïzahlen am 

Naturzuwachs. Es werden weder Futter, Dünger noch chemische Mittel eingesetzt. Als 
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Beispiel seien hier die kleinen Waldseen im Rotmarterschlag, im Revier Mitterteich 1 sowie die 

Waldseen in der Nähe der Pfudermühle im Revier Hatzenreuth genannt. Die Randbereiche 

dieser Teiche sind meist niedermoorartig ausgebildet. 

Vorhandene Tümpel werden periodisch gepflegt, D. h. auf Teilflächen ausgehoben, um die 

Verlandung zu verhindern. Des Weiteren werden sie von Nadelbaumbewuchs (v. a. Fichte) 

befreit, um eine bessere Besonnung und somit Erwärmung der Flachwasserbereiche zu 

ermöglichen. Dort wo die örtlichen Voraussetzungen es zulassen, werden verlandende 

Tümpel z. T. auch der weiteren Sukzession überlassen und in unmittelbarer Umgebung neue 

Feuchtbiotope angelegt. In allen Revieren finden regelmäßig Pflegemaßnahmen statt und es 

werden neue Biotoptümpel angelegt. 

 

Abbildung 29: Neuanlage eines Biotoptümpels in Abt. Golitzstein, Rev. Mähring  (Bild: A. Reichert) 

 

3.4.6 Waldbestände auf Feuchtstandorten (ohne Moore) 

Vorkommen 

Außerhalb der Moorstandorte gibt es im Forstbetrieb Waldsassen nur in geringem Umfang 

Waldbestände auf Feuchtstandorten. Im Zuge der Forsteinrichtung wurde auf rd. 35 ha Au-, 

Bruch- oder Sumpfwald festgestellt. Rund 12 ha sind davon durch Schwarzerle geprägte 

Auwälder entlang der kleinen Fließgewässer bzw. der periodisch wasserführenden Gräben. 
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Auf rd. 21 ha stocken Schwarzerlen/Eschen-Sumpfwald und auf 2 ha Schwarzerlen-

Bruchwald. 

Ziele und Maßnahmen 

Auf den stark wasserbeeinflussten Standorten wird weiterhin kontinuierlich in Richtung der 

potentiell natürlichen Vegetation gearbeitet. Insbesondere die Schwarzerle wird auf den 

Feuchtstandorten konsequent gefördert oder bei einem notwendigen Bestockungswechsel 

auch aktiv eingebracht.  

Ziel ist eine stabile, naturnahe Bestockung auf den feuchten oder nassen Sonderstandorten. 

Die Esche fällt derzeit auch auf diesen Standorten durch das Eschen-Triebsterben Zug um 

Zug aus. 

 

Abbildung 30: Bachbegleitender Schwarzerlen-Auewald im Rev. Mitterteich I (Bild: A. Reichert) 




















































































































